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Hinweise zur Anwendung der ZTV-Baumpflege 

Bedeutung der Struktur: 
Die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Baumpflege“ der FLL entsprechen in Art und Rang den Zusätzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 Abs. (2) Nr. 4 VOB/B. Sie 
orientieren sich an der Struktur der Allgemeinen Technischen Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen (ATV) und enthalten vertragliche Bestimmungen. 
Die ZTV-Baumpflege muss im Einzelfall zwischen Auftraggeber und Auftrag-
nehmer vereinbart werden und ergänzt die Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen (ATV). 

Neu ist, dass die Abschnitte 2 und 3 ausschließlich Regelungen enthalten, 
die bei Vereinbarung der ZTV automatisch Vertragsbestandteil werden. Er-
läuterungen, Empfehlungen und Richtlinien sind kein Bestandteil dieser 
Abschnitte. 

Im Gegensatz dazu wird Abschnitt 0 nicht Vertragsbestandteil, sondern gibt 
Hinweise für den Auftraggeber zum Aufstellen der Leistungsbeschreibung 
sowie zur Überwachung und Abnahme der Leistungen. Er liefert Hilfestellun-
gen für die Angabe von Hinweisen zu den Leistungen, die über Abschnitt 3 
hinausgehen bzw. davon abweichen (so genannte Richtlinien). Die Beach-
tung dieser Hinweise ist aber Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Aus-
schreibung gemäß § 7 Abs. (1) Nr. 1 VOB/A.  

Alle Richtlinien sind in der neuen ZTV-Baumpflege 2017 ausschließlich im 
Abschnitt 0 zu finden (in Ausgabe 2006 noch in den Abschnitten 2 und 3 
kursiv gedruckt). 

Anwendungshinweise: 
Die Abschnitte 0 und 3 sind so strukturiert, dass sich in beiden Abschnitten 
die gleichen Überschriften befinden. Des Weiteren sind in der Nummerierung 
der Abschnitte immer die letzten beiden Ziffern identisch. 

Sinnvoll ist es, Abschnitt 3 in Kombination mit dem zugehörigen Abschnitt in 
0 zu lesen. 

Abschnitt 3 definiert die Standardleistung. Im Abschnitt 0 finden sich alle 
weiteren Möglichkeiten und Variationen zur Standardleistung, die der Auf-
traggeber beim Aufstellen der Leistungsbeschreibung mit fordern, ergänzen 
oder ändern kann. 
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Übersicht über die definierten Leistungen der Baumpflege: 

Leistung Abschnitte 

Jungbaumpflege (Erziehungs- u. Aufbauschnitt) 0.2.2.1 und 3.2.1 

Kronenpflege 
[die früher eigenständigen Leistungen „Einkürzung von 
Kronenteilen“, „Auslichtung von Kronenteilen“ und 
„Kronenregenerationsschnitt“ können über die Kronen-
pflege in Abschnitt 0 ausgeschrieben werden] 

0.2.2.2 und 3.2.2 

Lichtraumprofilschnitt 0.2.2.3 und 3.2.3 

Totholzentfernung 0.2.2.4 und 3.2.4 

Entfernung von Stamm- und Stockaustrieben 0.2.2.5 und 3.2.5 

Formschnitt [neu] 0.2.2.6 und 3.2.6 

Kopfbaumschnitt [neu] 0.2.2.7 und 3.2.7 

Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, 
Krone) 
[enthält die früher eigenständigen Leistungen „Einkür-
zung von Kronenteilen“ und „Kronensicherungsschnitt“] 

0.2.3.1 und 3.3.1 

Sofortmaßnahmen an geschädigten Baumkronen 
nach unvorhersehbaren Ereignissen [neu] 0.2.3.2 und 3.3.2 

Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Stän-
derbildung 0.2.3.3 und 3.3.3 

Kronensicherung 0.2.4 und 3.4 

Baumstützen/Aststützen 0.2.5 und 3.5 

Stabilisierung von aufgerissenen Stammköpfen 
und Vergabelungen mit Stahlgewindestangen 0.2.6 und 3.6 

Behandlung von Wunden [neu] 0.2.7 und 3.7 

Schutz vor Rindenschäden [neu] 0.2.8 und 3.8 

Abbau von Baumverankerungen und Stamm-
schutzmaterialien bei Jungbäumen 0.2.9 und 3.9 

Baumfremder Bewuchs 0.2.10 und 3.10 

Baumschutz auf Baustellen 0.2.11 und 3.11 

Verbesserung des Wurzelbereichs 0.2.12 und 3.12 
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Benutzerhinweise 

Technische Regeln der FLL stehen jedem zur Anwendung frei. Eine Anwendungspflicht kann sich aus 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, Verträgen oder aus sonstigen Rechtsgrundlagen ergeben.  
FLL-Regelwerke sind Ergebnis ehrenamtlicher technisch-wissenschaftlicher Gemeinschaftsarbeit. Durch 
die Grundsätze und Regeln, die bei ihrer Erstellung angewandt werden, sind sie als fachgerecht anzuse-
hen.  
FLL-Regelwerke sind eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechtes Verhalten im Normalfall. Jedoch 
können sie nicht alle möglichen Sonderfälle erfassen, in denen weitergehende oder einschränkende 
Maßnahmen geboten sein können. Dennoch bilden sie einen Maßstab für einwandfreies technisches 
Verhalten. Dieser Maßstab ist auch im Rahmen der Rechtsordnung von Bedeutung.  
FLL-Regelwerke sollen sich als „anerkannte Regeln der Technik“ einführen.  
Durch die Anwendung von FLL-Regelwerken entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Han-
deln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr.  
Jeder, der in einem FLL-Regelwerk einen Fehler oder eine Missdeutung entdeckt, die zu einer falschen 
Anwendung führen kann, wird gebeten, dies der FLL unverzüglich mitzuteilen, damit etwaige Mängel 
beseitigt werden können. 
Modale Hilfsverben (z. B. soll, sollte, muss) und deren Aussagefähigkeit sind für ein eindeutiges Ver-
ständnis des Regelwerkes von besonderer Bedeutung. Hinweise nennt DIN 820 „Normungsarbeit“. 
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Vorwort 

Der erste Entwurf der ZTV-Baumpflege wurde 1981 noch unter Federführung der 
Oberfinanzdirektion Stuttgart erarbeitet (ZTV-Baum). Die Baumpflege, die sich bis 
dahin lediglich auf die Erfahrungen weniger Praktiker stützen konnte, erfuhr durch 
dieses Regelwerk eine enorme Förderung. 1987 wurde die ZTV-Baumpflege erst-
mals von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 
e. V. (FLL) veröffentlicht. Weitere Ausgaben folgten 1993, 2001 und 2006. Der zu-
ständige Ausschuss wurde bis zur Ausgabe 2006 von Prof. Alfons Elfgang (Oberfi-
nanzdirektion Stuttgart) geleitet.  

Im Laufe der Jahre hat sich die Baumpflege stetig weiterentwickelt. Forschungser-
gebnisse und Praxiserfahrungen brachten nach und nach neue Erkenntnisse. 
Während die Ausgabe 1987 noch schwerpunktmäßig von der Baumchirurgie ge-
prägt war, fielen in den dann nachfolgenden Ausgaben nach und nach die wesent-
lichen Bestandteile der Baumchirurgie weg. Dazu gehörten z. B. der stammparalle-
le Schnitt, der Einbau von Drainageröhrchen, die Anwendung von Holzschutzmit-
teln zur Wundbehandlung oder das Ausfräsen von Faulstellen im Stamm. Dafür 
fand die Baumbiologie immer stärker Berücksichtigung, die Ausführungen zum 
fachgerechten Kronenschnitt wurden detaillierter und die Ausführungen von verlet-
zungsfreien Kronensicherungen rückten in den Mittelpunkt der ZTV-Baumpflege. 

Die vorliegende Ausgabe ersetzt die Ausgabe 2006. Sie entspricht dem aktuellen 
Stand der Wissenschaft und den Erfahrungen der Praxis, so dass sie als „aner-
kannte Regeln der Technik“ im Sinne der Vergabe und Vertragsordnung für Bau-
leistungen (VOB) angesehen werden kann.  

Die nun vorliegende ZTV-Baumpflege wurde inhaltlich stark überarbeitet. Neu auf-
genommen bzw. detaillierter geregelt wurden z. B. die Jungbaumpflege, der Form- 
sowie der Kopfbaumschnitt, Sofortmaßnahmen an geschädigten Baumkronen 
nach unvorhersehbaren Ereignissen (wie z. B. nach dem Sturmtief Ela 2014 in 
Nordrhein-Westfalen), aber auch der Abbau von Baumverankerungen und Stamm-
schutzmaterialien an Jungbäumen. Als eigenständige Leistungen sind die Kronen-
auslichtung, der Kronenregenerationsschnitt sowie der Kronensicherungsschnitt 
nicht mehr der Bestandteil der ZTV-Baumpflege. Weiterhin ist die Kronenveranke-
rung nicht mehr in der ZTV-Baumpflege enthalten.  

Während der Bearbeitung zeigte sich, dass durch inhaltliche Änderungen Teilbe-
reiche der ZTV-Baumpflege auch neu strukturiert werden mussten. Ein großer 
Überarbeitungsbedarf ergab sich aus den formalen Anforderungen an Struktur und 
Formulierungen von Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV). Für 
die ZTV-Baumpflege bedeutet dies, dass alle Richtlinien (früher kursiv gedruckt im 
ganzen Werk verteilt) zukünftig ausschließlich im Abschnitt 0 zu finden sind. Die 
Abschnitte 2, 3, 4 und 5 enthalten demgegenüber ausschließlich Vertragstext und 
sind „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen“ im Sinne von VOB/B, wenn 
die ZTV-Baumpflege Bestandteil des Vertrages werden. 
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Dies bedeutet, dass in den Abschnitten 2 (Stoffe, Bauteile) und 3 (Ausführung) nur 
Regelungen getroffen werden können, die von beiden Vertragsparteien eindeutig 
zu verstehen sind und keinen Interpretationsspielraum zulassen. In den vergange-
nen Ausgaben waren im Abschnitt 3 häufig Worte wie „erforderlichenfalls“, „bei Be-
darf“ oder „sollte“ zu finden. In einen Vertragstext gehören solche Formulierungen 
jedoch nicht hinein, denn der Leistungsumfang ist dadurch nicht eindeutig be-
schrieben. Aus diesem Grund mussten sämtliche Abschnitte hinsichtlich der Ver-
wendung der modalen Hilfsverben kritisch durchgesehen und überarbeitet werden. 
Die konkreten Maßnahmen in Abschnitt 3 (Ausführung) enthalten jetzt Formulie-
rungen wie „dürfen nicht“, „muss entnommen werden“ oder „ist zu schneiden“. Dies 
ist unmissverständlich und entspricht den Anforderungen an eine ZTV. 

Ziel der Überarbeitung war es, die ZTV-Baumpflege für Auftraggeber und Auftrag-
nehmer aus vertraglicher Sicht konkreter zu gestalten und durch die Einhaltung von 
Formalien die hohe Akzeptanz der ZTV als Vertragswerk sicherzustellen.

Mit der vorliegenden Ausgabe liegt also eine vollständig neue ZTV-Baumpflege 
vor. Den Mitgliedern des Regelwerksausschusses „ZTV-Baumpflege“ und des Ar-
beitskreises „Baumpflege/Baumkontrollen“ der FLL sowie den beteiligten Sonder-
fachleuten möchten wir für Ihre Mitarbeit und ihr Engagement um die Weiterent-
wicklung der Baumpflege herzlich danken. 

Bonn, im Oktober 2017 

Dr. Karl-Heinz Kerstjens    Prof. Dr. Dirk Dujesiefken
Präsident der FLL     Leiter RWA ZTV-Baumpflege 
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Einleitung – Ziele der Baumpflege 

Der Vitalitätszustand von Bäumen wird maßgeblich durch die Entwicklungsmög-
lichkeiten und Aktivitäten seiner ober- und unterirdischen Pflanzenteile beeinflusst. 
Die artgerechte und funktionsgerechte Entwicklung der Bäume wird im urbanen 
Bereich und an Straßen insbesondere durch unzureichende Standortbedingungen 
(z. B. Bodenverdichtungen, Versiegelungen), eine nicht angepasste Pflanzenaus-
wahl, mechanische Beschädigungen an Krone, Stamm, Wurzeln (z. B. Anfahr-
schäden, Aufgrabungen, Auffüllungen), Fehler bei Anzucht, Pflanzung oder Pflege 
sowie Umwelteinflüsse (Immissionen, Winterdienst, Klimaveränderungen) beein-
trächtigt.  

Um hieraus resultierenden Fehlentwicklungen entgegenzuwirken und erforderliche 
Eingriffe für die Bäume möglichst gering zu halten, sind bereits frühzeitig mit den 
Maßnahmen einer fachgerechten und regelmäßigen Baumpflege vitale und ver-
kehrssichere Bäume zu entwickeln, zu erhalten und wiederherzustellen. Beginnend 
mit einer vorausschauenden Jungbaumpflege ist auf langfristig vitale und verkehrs-
sichere Bäume hinzuarbeiten. In allen Entwicklungsphasen des Baumes sind der 
jeweilige Pflegebedarf im Rahmen von regelmäßig durchzuführenden Kontrollen 
festzustellen und unter Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes die jewei-
ligen Einzelleistungen der durchzuführenden Pflegemaßnahmen festzulegen. 

Schnittmaßnahmen sind aus physiologischen Gründen i. d. R. während der Vege-
tationsphase (optimal zwischen Blattentfaltung und Blattverfärbung) auszuführen. 

Ziel einer fachgerechten und regelmäßigen Baumpflege ist der Erhalt, die Förde-
rung und die Wiederherstellung von vitalen und verkehrssicheren Bäumen.  

Zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen siehe FLL-„Baumkontroll-
richtlinien" und „Baumuntersuchungsrichtlinien“. 

Zu Planung und Standortvorbereitungen von Baumpflanzungen sowie zu Pflanzar-
beiten und Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung siehe FLL-„Empfehlungen 
für Baumpflanzungen – Teil 1 und 2“ sowie FLL-„Gütebestimmungen von Baum-
schulpflanzen“. 




